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Vorschlag für eine Satzung des Kreisseniorenrates des Landkreises Fürth

Satzung für den Kreisseniorenrat des Landkreises Fürth

§ 1 Bezeichnung

(1)	Die Landkreis Fürth richtet einen Kreisseniorenrat zur Förderung der Belange seiner älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ein.

(2) Er erhält die Bezeichnung „Kreisseniorenrat des Landkreises Fürth“.


§ 2 Aufgaben und Zusammenarbeit

(1)	Der Kreisseniorenrat ist ein Gremium der Meinungsbildung und des Erfahrungsaustausches auf sozialem, kulturellem, wirtschaftlichem und gesellschaftspolitischem Gebiet. Er hat die Aufgabe, die Interessen älterer Menschen im Landkreis Fürth zu vertreten und arbeitet überparteilich, überkonfessionell und verbandsunabhängig. 
(2)	Der Kreisseniorenrat kann über den Landrat an den Kreistag und seine Ausschüsse Anträge, Anfragen, Empfehlungen und Stellungnahmen zu seniorenrelevanten Angelegenheiten herantragen und so mitwirken, dass Probleme im Landkreis gelöst und die Lebensverhältnisse älterer Menschen verbessert werden.
(3)	Anträge, Anfragen und Empfehlungen des Kreisseniorenrates sind entsprechend der Geschäftsordnung des Kreistages zu behandeln und zu beantworten.
Hierzu ist dem/der Vorsitzenden bzw. einer Vertretung auf Antrag im Kreistag bzw. in den Ausschüssen Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(4)	Der/die Vorsitzende erhält die Tagesordnung zu allen öffentlichen Kreistags- und Ausschusssitzungen

(5) Der Landrat kann bei allen seniorenpolitischen Themen den Kreisseniorenrat um Stellungnahme ersuchen.

(6) Der Kreisseniorenrat kann im Rahmen der ihm auf Antrag zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel eigene kulturelle, soziale, sportliche und gemeinschaftsfördernde Veranstaltungen und Bildungsaktivitäten durchführen. Für Veröffentlichungen hat der/die Vorsitzende die Verantwortung im Sinne des Presserechts zu übernehmen. 
(7)	Über die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel ist unter Einbeziehung der Einnahmen ein Verwendungsnachweis zu führen; dieser unterliegt den Bestimmungen der kommunalen Rechnungsprüfung.


§ 3 Zusammensetzung

(1) Der Kreisseniorenrat gehören stimmberechtigt der/die 1. und 2. Vorsitzende der Seniorenräte/Seniorenbeiräte der Kommunen im Landkreis an.

(2) Dem Kreisseniorenrat gehören die vom Stadtrat/Gemeinderat bestellten/beauftragten Seniorenvertretungen der Kommunen mit beratender Stimme an

(3) In den Kreisseniorenrat können alle Kreistagsfraktionen jeweils 1 Mitglied mit beratender Stimme entsenden

(4) Dem Kreisseniorenrat gehört der Landrat kraft Amtes und der/die Vertreterin der Koordinationsstelle „Seniorenarbeit“ jeweils mit beratender Stimme an.



(5)  Der Kreisseniorenrat tritt zu turnusmäßigen Arbeitssitzungen nach Bedarf - mindestens jedoch dreimal jährlich – zusammen.
Die Mitglieder sind mit einer Ladungsfrist von mindestens 14 Tagen unter Angabe der Tagesordnung zu laden.

(6) Der Kreisseniorenrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.

(7) Beschlüsse des Kreisseniorenrates bedürfen der einfachen Mehrheit

 (8) Die Amtsperiode des Kreisseniorenrates beträgt 3 Jahre.


§ 4 Wahl des Vorstandes und seine Aufgaben

(1) Zur ersten konstituierenden Sitzung des Kreisseniorenrates lädt der Landkreis – spätestens 3 Monate nach Beschluss dieser Satzung – ein und leitet diese.

(2) In der konstituierenden Sitzung des Kreisseniorenrates werden ein/e Vorsitzende/r und zwei Stellvertreter in geheimer Wahl auf die Dauer von 3 Jahren gewählt.

(3) Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtsperiode aus erfolgt bei der nachfolgenden Sitzung eine Nachwahl.

(4) Der Vorsitzende oder seine Stellvertreter führen die Geschäfte mit Unterstützung der Koordinierungsstelle

(5) Der/die Vorsitzende legt die Tagesordnung fest und leitet die Sitzungen des Kreisseniorenrates 

(6) Der/die Vorsitzende vertritt den Kreisseniorenrat nach innen und außen

(7) Über die Sitzungen des Kreisseniorenrates wird von der Koordinierungsstelle zeitnah ein Protokoll erstellt, das vom Sitzungsleiter unterzeichnet wird und allen Mitgliedern zugeht. 

(8) Nach der Genehmigung des Protokolls durch den Kreisseniorenrat wird dieses auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht

(9) Die Mitglieder des Kreisseniorenrates sind während ihrer Tätigkeit im Rahmen der gesetzlichen Regelungen unfallversichert und im Rahmen der Versicherungsbedingungen der Kommunalen Haftpflichtversicherung haftpflichtversichert. Die Kosten trägt der Landkreis Fürth.


§ 5 Entschädigung

(1) Die Mitglieder des Kreisseniorenrates sind ehrenamtlich tätig. Für die Teilnahme an den Sitzungen des Kreisseniorenrates kann ein Sitzungsgeld gewährt werden.

(2) Der Vorstand des Kreisseniorenrates ist ehrenamtlich tätig und kann eine Aufwandsentschädigung erhalten.


§ 6 Geschäftsordnung

(1) Für den weiteren Geschäftsgang kann sich der Kreisseniorenrat eine eigene Geschäftsordnung geben.
Diese ist dem Landkreis anzuzeigen.

§ 7 In Kraft Treten

Die Satzung des Kreisseniorenrates des Landkreises Fürth tritt mit Beschluss des Kreistages und nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises in Kraft.

Langenzenn, den 06. Februar 2023/Kl.
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